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Umwelt- und Naturschutzamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0480/20 

Titel der Drucksache 

Endlich Transparenz bei Baumfällarbeiten durch den Stadtrat 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

öffentlich 

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Nein. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Nein. 
 

Stellungnahme 

01 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, Baumfällarbeiten und Bausicherungsmaßnahmen im 
Stadtgebiet mit einer Frist von 14 Tagen vor Beginn der jeweiligen Maßnahmen bei Nennung der 
konkreten Maßnahmen, insb. Ort und Zeitraum sowie der Zahl der betroffenen Bäume und Anlass 
sowie die Art der Maßnahme, also Fällung, Rückschnitt etc. auf der Startseite unter 
www.Erfurt.de anzukündigen. 
 
02 
Unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen sind hiervon ausgenommen. 
 

Das Bemühen um eine Verbesserung der Transparenz wird durch die Verwaltung grundsätzlich 

geteilt. Der vorgeschlagene Weg (14 Tage vor Beginn der Baumfällungen) erscheint allerdings 

nach Einschätzung der Verwaltung weniger geeignet, um die aufgezeigten Ziele zur Transparenz 

bei Baumfällarbeiten voranzubringen. 

Schon während der Planung wird der Erhalt des betroffenen Baumbestandes intensiv geprüft und 

eine Beeinflussung der Standortbedingungen im Bereich des Bauprojektes fachtechnisch 

untersucht und bewertet. Hierbei ist eine intensive Abwägung verschiedenster Interessenslagen 

unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und des geltenden Regelwerkes 

erforderlich. Jede daraus resultierende Lösung ergibt sich damit individuell für die konkrete 

Situation.  

 

Das zulässige Zeitfenster für Baumfällungen (1. Oktober bis 28. Februar) ist gesetzlich limitiert 

und die Umsetzung unterliegt zudem auch vergaberechtlichen Zwängen. Die zuständigen Ämter 

informieren bereits regelmäßig über die Presseabteilung und die Ausschüsse des Stadtrates zu 

notwendigen Baumfällungen. 

 

Hinsichtlich der Verbesserung der Information des Stadtrates und der Öffentlichkeit wird 

zusätzlich auf die Stellungnahme zur DS 0506/20 verwiesen. 

 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

Beschlusspunkt 01: (vgl. auch DS 506/20) 

Die zuständigen Ämter verständigen sich bis zum 4. Quartal 2020 zu einer besseren Transparenz 

und Information zu geplanten Baumfällungen. 
 

Anlagenverzeichnis 



 

LV 1.04 E 

01.20 

©Stadt Erfurt 

 

 

      

 

Lummitsch 
 

06.03.2020 
Unterschrift Amtsleitung Datum 

 

 


	txtADAmt
	txt
	Dropdown1
	txtdatum

